Massnahmen zur Schlechterstellung von illegal eingereisten Asylbewerbern und zur Fernhaltung arbeitssuchender Ausländer im Asylverfahren
30.9.88

Eine Arbeitsgruppe des Polizei- und Justizdepartemen-tes entwickelt mit dem im Titel genannten Ziel die entsprechenden Vorschläge. Gewürzt mit unglaublichen Vorurteilen und Vor-Verurteilungen skizzieren sie den Weg, wie der Asylstandort Schweiz unattraktiver gestaltet werden soll. 
Die Schweiz sei nämlich ein Paradies für Sozialschma-rotzer mit ihrem gut ausgebauten Sozialsystem und der viel zu laschen Asylpraxis. Zum einen gehe es darum Wirtschaftsflüchtlinge von den echten Flüchtlingen zu trennen. Echte Flüchtlinge präsentieren sich sauber gekleidet, mit gültigen Reisepapieren und viel Geduld und Verständnis für die Nöte der schweizer Behörden an den offiziellen Grenzstellen. Alle anderen, welche ohne Visum die schweizer Grenze illegal überquerten seien einem beschleunigten Verfahren zu unterziehen, wenn sie nicht gleich wieder über die Grenze zurückgeschoben werden. 



"Nach der erfolgten illegalen Einreise lassen sich solche Ausländer häufig vor der Asylgesuchseinrei-chung durch Bekannte und Schlepper oder im Rahmen von Propaganda-Veranstaltungen gewisser Exilorgani-sationen darüber instruieren, wie sie mit den Behörden am besten umzugehen haben. Insbesondere Asylbewer-ber aus der Türkei schrecken immer weniger davor zurück, den Asylbehörden ihre angebliche Verfolgungs-situation mittels gefälschter Dokumente zu belegen."

"Aus der vorangehenden Problemumschreibung ist abzuleiten, dass sich wirkungsvolle Massnahmen in erster Linie gegen diejenigen Gesuchsteller wenden müssen, die aus asylfremden Motiven unter Umgehung der Grenzkontrolle in die Schweiz einreisen und ein Asylgesuch stellen. Die im europäischen Vergleich überdurchschnittliche Attraktivität des schweizerischen Asylverfahrens muss für die illegal eingereisten Asyl-bewerber spürbar vermindert werden. Die Inanspruch-nahme von finanziellen Fürsorgeleistungen und die Möglichkeit der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit verbunden mit der Option, in den Genuss von Familien-, Geburts- und Kinderzulagenzu gelangen, muss solchen Gesuchstellern konsequent erschwer werden"


Daraus folgt: An der Empfangsstelle muss eine Kurzbefragung erfolgen, damit die missbräuchlichen und aussichtslosen Fälle ausgeschieden und einer prioritären Behandlung zugeführt werden können.  
